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► Nr.  VO/2026/14897
öffentlich

Lübeck, 09.02.2026
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Kriegsopferdank (KOD): Feststellung des Jahresabschluss 
2023
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

09.03.2026 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
28.04.2026 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
30.04.2026 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2023 mit einem Fehlbetrag von -280.595,56 € wird gem. § 92 Abs. 3
GO S-H i.V.m.§ 15 Abs. 3 StiftungsG S-H zur Kenntnis genommen.

2. Dieser Fehlbetrag wird aus der Freien und der Zweckrücklage ausgeglichen.

3. Der dazugehörende Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes (VO/2025/14529), der im
RP-Ausschuss am 01.10.2025 abschließend beraten wurde, wird zur Kenntnis
genommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201.7 – Stiftungsverwaltung zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H

1 von 45 in Zusammenstellung



Seite: 2/2

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Satzungsgemäß erfolgen Fehlbetragsausgleiche bzw. Überschussverwendungen aus/in
den/die Rücklagen.

Anlagen:
+ Jahresabschluss 2023
+ Prüfbericht dazu

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2025/14529
öffentlich

Lübeck, 04.09.2025

Bearbeitung: Anja Meick (E-Mail: anja.meick@luebeck.de Telefon: 122-7135)

Stiftung Kriegsopferdank - Bericht über die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2023

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o.a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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Abkürzungsverzeichnis 

AZ - Auszahlungen 

GemHVO-Doppik - Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen 

Haushaltsplanes der Gemeinden – Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GO - Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 

JA - Jahresabschluss 

HL - Hansestadt Lübeck 

KOD - Stiftung Kriegsopferdank 

RPA - Rechnungsprüfungsamt 

Trave - Grundstücks-Gesellschaft Trave mbH 

VJ - Vorjahr 
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1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Prüfungsgegenstand war der Jahresabschluss (JA) des Jahres 2023. Der JA 2023 wurde dem Rechnungs-

prüfungsamt (RPA) im Dezember 2024 zur Prüfung vorgelegt, die weiteren Prüfungsunterlagen wurden 

während der Prüfung bereitgestellt. 

 

2 Prüfungsdurchführung 

Die Stiftung Kriegsopferdank (KOD) ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Sie wird 

gemäß § 4 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

(GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

JA der Prüfung durch das RPA. 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen (AZ) sowie bei der 

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist und 

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die Vorlage 

einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. Die nicht geprüften Positionen werden in diesem Bericht 

aufgelistet. Die Prüfung erfolgte hauptsächlich im Februar und Mai 2024.  

Die Stiftung hat mit der Grundstücksgesellschaft Trave mbH (Trave) einen Geschäftsbesorgungsvertrag 

geschlossen. Der Geschäftsbesorger verwaltet Wohnungen der Stiftung, er ist für Vermietung und 

Instandhaltung zuständig und erhält dafür von der Stiftung eine Verwaltungskostenpauschale. Gemäß 

aktuellem Geschäftsbesorgungsvertrag vom 30.05.2020 mit der Trave beträgt die Verwaltungskosten-

pauschale 380 € netto je Mieteinheit zzgl. gültiger Mehrwertsteuer (19 %). Im Rahmen der Prüfung der 

Stiftung Lübecker Wohnstifte zum JA 2022 wurde eine Anfrage an die Verwaltung gestellt, ob im 

Rahmen des Abschlusses/Verlängerung des Geschäftsbesorgungsvertrages Vergleiche der 

Verwaltungskostenpauschale mit anderen Dienstleistern gezogen wurden. Hierzu teilte die Verwaltung 

mit, dass die Trave von ihren Wirtschaftsprüfern aufgefordert worden sei, die Vergütungen 

anzupassen, da diese als zu gering eingestuft wurden. Zeitgleich seien auch die 

Wohnungsverwaltungsverträge der HL mit der Trave angepasst worden. Die Stiftung Lübecker 
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Wohnstifte ist mit 7,5% Gesellschafterin der Trave, auch schon deshalb habe keine Veranlassung 

bestanden, sich bei anderen Dienstleistern ein Angebot erstellen zu lassen. Das RPA regte in der 

Prüfung zum JA 2022 an, zukünftig auch andere Anbieter in Betracht zu ziehen. Auf Nachfrage zum JA 

2023 teilte die Verwaltung mit, dass keine Alternativangebote anderer Wohnungsverwaltungen 

eingeholt wurden. Die jährliche Vergütung der Trave (380 EURO zzgl. MWSt) ist seit Vertragsbeginn 

weiterhin unverändert. 

Die Zahlungsströme des Geschäftsbesorgers waren nicht Gegenstand dieser Prüfung. 

 

3 Vorjahre 
 

Bilanzposten Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkungen 

2010    

Zweckrücklage / 

Freie Rücklage 

Das RPA empfahl die 

Zweckrücklage und die 

freie Rücklage der 

Ergebnisrücklage 

(Kontoart 203) zuzu-

ordnen. 

Der Zuordnung zu den 

Ergebnisrücklagen wird 

zukünftig gefolgt. 

 

Eine Zuordnung zur 

Ergebnisrücklage – 

Kontenart 203 erfolgte 

im JA 2023. 

2012    

Stiftungszweck / 

Mittelverwendung 

Die Vermietung der 

Wohnungen erfolgte 

weit überwiegend an 

Personen, welche nicht 

unter den Stiftungs-

zweck fallen. 

Es ist geplant den 

Personenkreis des 

Stiftungszwecks über 

Mieterhöhungen bei 

nicht geförderten 

Personen zu erweitern.  

Mieterhöhungen werden 

vorgenommen. Der 

Stiftungszweck wird 

zukünftig bei 

Neuvermietungen 

stärker berücksichtigt. 

Weiteres hierzu siehe Tz. 

7. 

2019    

Inventur Gemäß § 37 Abs.2 

GemHVO-Doppik ist alle 

drei Jahre eine körper-

liche Bestandsaufnahme 

durchzuführen. Es 

wurde nur eine Buch-

inventur durchgeführt. 

Zudem wurden die 

Grundstücke weder mit 

Grundbuchauszügen 

noch mit dem amtlichen 

Liegenschaftskataster 

Informationssystem 

(kostenfrei) abgeglichen. 

Die Vermögensgegen-

stände können ihrer Art 

nach völlig ausreichend 

buchmäßig nachge-

halten werden. 

Eine körperliche 

Inventur wurde in 2023 

durchgeführt.  
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Bilanzposten Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkungen 

2021    

Sphärentrennung Das RPA empfiehlt 

zukünftig eine 

Sphärentrennung für 

eine korrekte Zuführung 

und Entnahme der 

Rücklagen vorzunehmen 

 Im April 2024 sagte die 

Verwaltung eine 

Umsetzung der 

Sphärentrennung zu. 

Anhang - Ausweis von 

Aufwendungen nach § 82 

Abs. 5 GO 

Falscher Ausweis von 

über- u. 

außerplanmäßigen 

Aufwendungen, die erst 

bei Erstellung des JA 

festgestellt wurden und 

nicht zu AZ führen. 

 Auch in 2023 erfolgte im 

Anhang ein falscher 

Ausweis von 

Aufwendungen nach 

§ 82 Abs. 5 GO (siehe Tz. 

5.4)      

 

4 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung KOD wurde für das Jahr 2023 in der Sitzung der Bürgerschaft am 

30.09.2022 beschlossen1 und dem Innenministerium vorgelegt. 

 

5 Jahresabschluss  

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 Abs. 1 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der 

Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

5.1 Bilanz  

Die Bilanz ist rechnerisch richtig.  

In der Bilanz fehlen die aufsummierten Beträge aller werthaltigen Bilanzposten. Das RPA empfiehlt, 

diese im Sinne einer guten Lesbarkeit anzugeben. Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des 

Vorjahres (VJ) überein. Das Jahresergebnis stimmt mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel 

stimmen mit der Finanzrechnung überein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzposten 

mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) und dem 

Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-

Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Kontenart 200 existiert in den VV-Kontenrahmen nicht. Die 

                                                      
1 Vgl. VO/2022/11262. 
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freie und die Zweckrücklage wurden 2023 der Kontenart 203 Ergebnisrücklage zugeordnet. Das 

Stiftungskapital wird jedoch weiter unter dem Konto 2009000 ausgewiesen. Das RPA empfahl die 

Verwendung eines Kontos der Kontenart 201 Allgemeine Rücklage. Die allgemeine Rücklage soll ähnlich 

wie das Grund- oder Stammkapital bei Gesellschaften einem besonderen Schutz unterliegen.2 

Laut Stellungnahme zum Bericht über die Prüfung der JA 2022 und 2023 der Stiftung Vereinigte 

Testamente3 habe sich die HL bewusst dazu entschieden, das Stiftungskapital gesondert auszuweisen. 

Das Stiftungskapital im engeren Sinne unterliege einem besonderen Schutz. Die Einhaltung der Pflicht 

zur Kapitalerhaltung müsse nach außen dokumentiert werden durch einen gesonderten Ausweis in der 

Bilanz. Es sei sich für eine von den VV-Kontenrahmen abweichende Gliederung des Eigenkapitals 

entschieden worden, da diese kein Stiftungskapital kenne. 

Gemäß § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik dürfen neue Posten hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von 

einem vorgeschriebenen Posten erfasst wird. Dies ist im Anhang anzugeben.  

In 2023 wurde eine körperliche Inventur durchgeführt. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.  

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche 

Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2023 geprüft wurden, 

sind: 

 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, 

 Unfertige Erzeugnisse, 

 Stiftungskapital, 

 Allgemeine Rücklage und 

 sonstige Verbindlichkeiten. 

 Liquide Mittel 

 

 31.12.2022 Veränderung 31.12.2023 

Kontengruppe 18 2.736.173 EUR -268.860 EUR 2.467.313 EUR 

Die Kontobestände wurden mit den Saldenbestätigungen oder Kontoauszügen abgeglichen. Die 

Prüfung des Bilanzpostens ergab keine Beanstandungen.  

  

                                                      
2 Vgl. Erläuterungen zur GemHVO-Doppik, 20.12.2018, § 25 Rücklagen. 
3 Vgl. Stellungnahme des Bereichs Haushalt und Steuerung vom 25.03.2025, VO/2025/14153. 
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 Ergebnisrücklagen 

 

 31.12.2022 Veränderung 31.12.2023 

Konto 2009010 – Freie Rücklage 446.845 EUR - 446.845 EUR 0 EUR 

Konto 2009020 - Zweckrücklage 503.198 EUR - 503.198 EUR 0 EUR 

Kontenart 203 - Ergebnisrücklage 0 EUR + 950.042 EUR 950.042 EUR 

Die freie und die Zweckrücklage wurden in die korrekte Kontenart 203 Ergebnisrücklage umgebucht. 

Der geänderte Ausweis wird im Anhang beschrieben und der Stand der Rücklagen mit 447 TEUR in der 

freien und 503 TEUR in der Zweckrücklage benannt.  

 Vorgetragenes Jahresergebnis 

 

 31.12.2022 Veränderung 31.12.2023 

Konto 204 0 EUR - 51.920 EUR -51.920 EUR 

Im JA 2023 wird erstmalig der Ausweis eines vorgetragenen Jahresergebnisses in Höhe von -51.290 EUR 

vorgenommen. Dies wurde im Anhang damit begründet, dass die Beschlussfassung des 

Jahresergebnisses 2022 der Bürgerschaft bei Erstellung des JA 2023 noch nicht vorgelegen hat.  

 Jahresfehlbetrag  

 

 31.12.2022 Veränderung 31.12.2023 

Kontenart 205 -51.920  EUR - 228.676 EUR -280.596 EUR 

In 2023 wurde das vierte Jahr in Folge ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Der Jahresfehlbetrag beträgt 

281 TEUR. Dieser ergibt sich zu einem großen Teil aus höheren Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen, hierzu wurde im Anhang auf höhere Instandhaltungskosten der stiftungseigenen 

Gebäude verwiesen. Nach Beschlussfassung des Jahresergebnisses soll dieser im nächstmöglichen 

Wirtschaftsjahr voraussichtlich in voller Höhe aus den Ergebnisrücklagen entnommen werden.  

 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 

 

Kontengruppe 32 31.12.2022 Veränderung 31.12.2023 

vom öffentlichen Bereich 397.744 EUR - 8.225 EUR 389.519 EUR 

vom privaten Kreditmarkt 2.402.452 EUR - 81.849 EUR 2.320.603 EUR 

Die Verbindlichkeiten aus Krediten nahmen um 90 TEUR ab. Dies entspricht der in der Finanzrechnung 

ausgewiesenen Tilgung.  
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5.2 Ergebnisrechnung  

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 

Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen 

Planansätze sind richtig dargestellt. 

Die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. Die 

bilanziellen Abschreibungen wurden nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2023 

geprüft.  

 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 

 Ergebnis 2022 Fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis 2023 

Kontengruppe 441,442,446 583.941 EUR 591.200 EUR 604.224 EUR 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestanden hauptsächlich (586 TEUR) aus Mieten und 

Nebenkosten (Konto 4411000), die vom Geschäftsbesorger für die Stiftung vereinnahmt wurden. Die 

Prüfung der Position sowie der dazugehörigen Einzahlungen führte zu keinen Beanstandungen.  

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

 Ergebnis 2022 Fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis 2023 

Kontengruppe 52 - 368.647 EUR -559.379 EUR -625.352 EUR 

 

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelte sich um Kosten für die Bauunterhal-

tung und Bewirtschaftung der Gebäude der Stiftung. Der fortgeschriebene Ansatz wurde nicht einge-

halten (siehe hierzu Tz. 5.4). Der Anstieg zum VJ ergibt sich aufgrund höherer Instandhaltungskosten 

der stiftungseigenen Gebäude sowie Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und 

Gebäude. 

Dies betrifft ebenso die AZ für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 667 TEUR.  
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 Sonstige Aufwendungen 

 

 Ergebnis 2022 Fortgeschriebener 

Ansatz 

Ergebnis 2023 

Kontengruppe 54 -212.571 EUR - 113.021 EUR -141.592 EUR 

Die sonstigen Aufwendungen betrugen in 2023 142 TEUR (VJ 213 TEUR). Der fortgeschriebene Ansatz 

wurde nicht eingehalten. Das Ergebnis in 2023 ergibt sich u.a. aus der Verwaltervergütung und Miet- 

und Räumungskosten (55 TEUR), Versicherungsschäden (11 TEUR), Rückstellungen für fehlende 

Rechnungen (24 TEUR) sowie Personalkosten (50 TEUR). Im Anhang werden unter über- und 

außerplanmäßige Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des JA festgestellt werden können und 

nicht zu AZ führen, u.a die Verwaltervergütung sowie Versicherungsschäden aufgeführt. Hier fließen 

AZ, somit handelt es sich hier nicht um entsprechende Aufwendungen und es lässt sich somit keine 

Ansatzüberschreitung begründen (siehe Ausführungen unter Tz. 5.4).  

Die sonstigen AZ betrugen 111 TEUR. Hier ergaben sich keine Beanstandungen. 

5.3 Finanzrechnung  

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel wurde 

korrekt aus der Schlussbilanz 2022 übernommen, die fortgeschriebenen Planansätze sind richtig dar-

gestellt. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit der Bilanz und dem Finanzbuchhaltungssystem 

nachgeprüft. 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, die AZ für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen AZ 

wurden im Rahmen der Ergebnisrechnung mitgeprüft.  

Die Tilgung stimmt mit den Veränderungen bei den Verbindlichkeiten aus Krediten sowie den 

Bankbestätigungen überein.  

5.4 Anhang  

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Er enthält die nach § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik 

erforderlichen Anlagen. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind besondere Umstände anzugeben, die dazu führen, dass der 

JA nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Im Anhang wird erläutert, 

dass der nachrichtlich aufgeführte Bestand fremder Finanzmittel in der Finanzrechnung keine 

inhaltliche Relevanz hat.  

Im Anhang zum JA wurden gemäß § 82 Abs. 5 GO Angaben zu über- und außerplanmäßigen 

Aufwendungen gemacht, die erst bei der Aufstellung des JA festgestellt werden können und nicht zu AZ 

führen. Es werden Aufwendungen aufgeführt, die sich aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag ergeben 

haben, wo auch AZ geflossen sind, wie z.B. für die Unterhaltung der Hochbauten, sonstige 
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Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, Steuern, Versicherungen und Schadenfälle. In der 

Drucksache 19/1779 des schleswig-holsteinischen Landtags wird nochmal explizit darauf hingewiesen, 

dass die Finanzrechnung bei den Anwendungsfällen nicht betroffen ist und als denkbare Beispiele 

insbesondere außerplanmäßige Abschreibungen sowie überplanmäßige oder außerplanmäßige 

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aufgeführt.4 Aus Sicht des RPA handelt es sich hier somit nicht 

um Fälle nach § 82 Abs. 5 GO. 

 

6 Lagebericht  

Dem JA ist ein vom Bürgermeister der HL am 16.11.2024 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. Dieser 

vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 

und Finanzlage. 

 

7 Mittelverwendung / Stiftungszweck 

Gemäß Satzung der Stiftung KOD ist Stiftungszweck, neben der Gewährung von Hilfen an Kriegsgeschä-

digte und deren Hinterbliebene sowie Menschen mit einer Schwerbehinderung, der Bau und die 

Unterhaltung von Wohnungen für Kriegsgeschädigte oder deren Hinterbliebene und Menschen mit 

einer Schwerbehinderung und deren Familien. Ende April 2024 gab es hinsichtlich der Mieten und 

Mieterauswahl Gespräche mit der Verwaltung und mit der Trave als Geschäftsbesorger. Zukünftig sollte 

bei der Mieterauswahl der Stiftungsweck stärker berücksichtigt werden. Die Trave sowie die Stiftungs-

verwaltung wurden nach dem Gespräch umgehend tätig.  Es erfolgte eine Abfrage der aktuellen Mie-

ter:innen hinsichtlich des Stiftungswecks, hierbei wurde festgestellt, dass annähernd die Hälfte der 

Mieter:innen unter dem Stiftungszweck fällt. Zudem wurde ein Prozess erarbeitet, hinsichtlich der 

zukünftigen Vermietung und entsprechender Priorisierung der Zielgruppen sowie zum Vermietungsab-

lauf.  

In 2023 wurden keine Mietanpassungen vorgenommen. Dies erfolgte im ersten Halbjahr 2024 im 

möglichen Rahmen.  

Das RPA begrüßt insgesamt die positive Entwicklung. 

8 Erhalt des Stiftungsvermögens  

Gemäß § 4 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes ist das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung 

des Stiftungszwecks zugewandte Vermögen (Stiftungsvermögen) in seinem Bestand zu erhalten. Die 

Erhaltung des Stiftungsvermögens bzw. Grundstockvermögens lässt sich wertmäßig durch die 

Erhaltung des Stiftungskapitals nachweisen. Das Stiftungskapital weist den Gegenwert des auf der 

Aktivseite der Bilanz bei Errichtung der Stiftung eingebrachten Grundstockvermögens aus.5 Im 

Wirtschaftsjahr 2023 gab es keine Veränderung des Stiftungskapitals. Jedoch weist die Stiftung das 

vierte Jahr in Folge Verluste aus. Das RPA gibt vorsorglich zu bedenken, dass wiederholte 

                                                      
4 Vgl. Schleswig-Holsteinischer Landtag, Drucksache 19/1779 vom 29.10.2019 

5  Vgl. IDW RS HFA 5 Rn. 9. 
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Jahresfehlbeträge zu einer Reduzierung des Eigenkapitals führen und langfristig Fehlbeträge den Erhalt 

des Stiftungsvermögens gefährden. Zudem weist das RPA darauf hin, dass einer gemeinnützigen 

Körperschaft das Unterhalten von Dauerverlustbetrieben verboten ist. 

Für gemeinnützige Stiftungen gilt der Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 

Abgabenordnung). Eine Ausnahme vom Gebot der zeitnahen Mittelverwendung kann die 

steuerrechtlich unschädliche Bildung von Rücklagen nach § 62 Abs. 1 AO darstellen. 2020 bis 2023 hat 

die Stiftung Verluste generiert, so dass keine Zuführungen in die Rücklagen aufgrund von 

Jahresüberschüssen erfolgten. Der Ausweis der Rücklagen erfolgt nun unter den Ergebnisrücklagen. 

 

Jahr 

Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) Summe 

Anfangs-

bestand 

EUR 

Einstellung/ 

Entnahme (-) 

EUR 

Endbestand 

 

EUR 

Anfangsbestan

d 

EUR 

Einstellung/ 

Entnahme (-) 

EUR 

Endbestand 

 

EUR 

 

 

EUR 

2023 446.845 - 446.845 503.198 - 503.198 950.043 

 

9 Zusammenfassung 

Die Stiftung KOD weist mit 281 TEUR in 2023 das vierte Jahr in Folge einen Jahresfehlbetrag aus. 

Die Planansätze der Kontengruppen 52 und 54 wurden nicht eingehalten. 

Davon abgesehen vermittelt der JA 2023 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Stiftung KOD. 

Bezüglich der Erfüllung des Stiftungszwecks ist festzustellen, dass in 2024 ein Prozess zur Vermietung 

mit entsprechender Priorisierung der Zielgruppen sowie zum Vermietungsablauf erarbeitet wurde um 

die Erfüllung des Stiftungszwecks sicherzustellen. Des Weiteren konnte nun aufgrund einer Abfrage 

festgestellt werden, welche Mieter:innen unter den Stiftungszweck fallen. 

Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens ergab keine Einwendungen. Das RPA weist jedoch 

darauf hin, dass wiederholte Jahresfehlbeträge den langfristigen Erhalt des Stiftungsvermögens 

gefährden. 

Auf die Durchführung eines Schlussgespräches wurde vom Bereich Haushalt und Steuerung verzichtet. 

Es steht der Verwaltung frei, eine Stellungnahme zu dem Bericht abzugeben.  

Das Ergebnis der Prüfung wird voraussichtlich am 01.10.2025 dem Rechnungsprüfungsausschuss zur 

Vorbereitung der Beschlussfassung über den JA vorgestellt. 
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